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nicht geradezu herzogliche Abzeichen gewesen sein. Schon die 
zuletzt erwähnte Miniatur lehrt dies. Dort sind nämlich außer 
Heinrich dem Löwen und der Herzogin Mathilde auch Heinrich 
der Stolze, Herzogin Gertrud, Lothar von Supplinburg, Kaiserin 
Richenza, Heinrich II. von England und Kaiserin Mathilde ab­
gebildet. Und nur die königlichen Personen tragen Kronen, 
während Heinrich der Stolze barhäuptig erscheint. Und es gibt 
auch sonst Vuellenäußerungen, die erweisen, daß der Zirkel in 
Deutschland eigentlich als königliches Rangzeichen gilt, vor allem 
ist das erwähnte Privileg Friedrichs I. für IVIadislav von Polen 
anzuführen, auf das sich schon Burdach berufen hat. Dort wird 
ganz unmißverständlich gesagt, daß der Großvater des Herzogs 
durch den Zirkel ceteris ckueibus prseminebat?) Aber auch 
die deutsche Dichtung des zwölften Jahrhunderts enthält deut­
liche Hinweise darauf, daß der Zirkel ebenso wie die Krone ein 
Sgmbol der Souveränität ist. So lesen wir im „Herzog Ernst"

einen rirksl saliens in nk tragen 
der was vil wol gssteinst. 
bismit was das gemeinst, 
das er des lande» bete gswalt.

es was der künie von Oripxia?)

Burdach hat angenommen, daß die deutschen Fürsten und 
Herzöge seit dem ablaufenden dreizehnten oder seit dem vier­
zehnten Jahrhundert begonnen hätten, goldene Kronen zu 
tragen. Das ist aber nicht richtig. Die fürstliche Kopfbedeckung 
ist im späteren Mittelalter, wie die der vornehmen Leute über­
haupt, der Hut, der schapel, der pileus. Schapel ist entweder ein 
Hut oder auch ein oben geöffneter „binden- oder kranzartiger 
Kopfschmuck". Er kann sehr einfach sein, aus Blumen, ein Laub­
zweig, oder aus kostbarem Stoff oder Metall, verziert mit Stik- 
kereien, perlen und Edelsteinen?) Die Krone oder der Zirkel ist 
aber auch im späteren Mittelalter ein königliches Abzeichen ge­
blieben. Berthold von Holle dichtet in seinem varifant:

nn wart dar ds vrons brabt, 
de das landes bete gewalt,
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